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Erwachsene 45,-- Euro, Jugend (18-21 Jahre) 28,-- Euro, Kinder bis 18 Jahre, 17,-- Euro 

Ausschreibung, Anmeldung, Beitrittserklärung 
zum 

 
FIM DMV Trial GIRLIECAMP 2010    

 
Datum, Ort:  09.08.2010 – 11.08.2010, Trial Gelände  in Frammersbach 

Trainer:  Jochen Schäfer, Timon Oster, Andreas Kind svogel 
   Alois Thoma, Armin Prutscher, Christian Kregeloh , Willi Krämer 

Gebühren:  Girls mit FIM-Lizenz nehmen kostenlos te il      0,-- Euro 
   Girls mit DMV/MSJ-Mitgliedschaft     90,-- Euro 
   Girls ohne Mitgliedschaft im DMV/MSJ  120,-- Eur o 

enthalten ist: Trainergebühr, Gelände- und Fahrerla gernutzung und Unfallversicherung  

zusätzlich  Vollpension pro Person      54,--  Euro  
 

Bitte  in Druckbuchstaben ausfüllen und an den DMV, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/M,  senden 
Oder online unter: http://www.motorsport-signup.eu/trialgirliecamp/ 

 

Anmeldung zum      �   FIM DMV Trial Girliecamp 
Beitrittserklärung zum     �   DMV bzw. zur MSJ 
 

Fahrerin 
 
 
Name: Vorname: 
 
 
Straße: Land, PLZ, Ort: 
 
Bitte unbedingt korrekt und leserlich angeben. Es w ird angestrebt, zukünftig Unterlagen/Ergebnisse etc . nur noch per E-Mail  zu versenden  

 
e-mail: 
 
 
Telefon: Fax:             Geburtsdatum: 
 
 
Motorrad:                                                                  Hubraum:                                                  
 

 
Föderation:                                                                                                                     FIM - Liz.-Nr.: 
                                                                                                                                       Wenn vorhanden 
                                                                                                                                                  Mitgliedschaft im:   
Beruf:                                                                                    Motorsport seit:   
                                                                                                                                                  �  DMV/MSJ,     �  ADAC,    �  ADMV,     �  Sonstige 
 
Meine Fahrleistungen sind:          Kl. 2 �,      Kl. 3 �,      Kl. 4 �,    Kl. 5 �,     Kl. 6 �      Zutreffendes nach eigener Einschätzung ankreuzen 

 
Bemerkungen: 
 
 
Ich erkenne durch meine Unterschrift die Bedingungen des mir vorliegenden Reglements und den umseitigen Haftungsverzicht an. 
 
 
 
______________________________________                                                                                            _____________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                             (Unterschrift) 
 
 
Bei minderjährigen Fahrerinnen: Wir/Ich sind/bin als gesetzliche/r Vertreter mit der vorliegenden Anmeldung einverstanden:  
(Beide Elternteile müssen unterschreiben, wenn nich t ein Elternteil allein gesetzlicher Vertreter ist)  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                                    (Unterschrift gesetzl.Vertreter) 
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Versicherungen: 
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen abgeschlossen: 
 
€ 1.022.600,-- für Personenschäden (€ 255.650 pro Person) 
€    511.300,-- für Sachschäden 
€         20.452,-- für Vermögensschäden 
 
Der Veranstalter hat ebenfalls eine Funktionärs- und  Zuschauer-Unfallversicherung abgeschlossen. 
Für Mitglieder des DMV besteht durch die Mitgliedschaft eine Unfallversicherung. 
 
Haftung/Haftungsverzicht: 

Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
– die FIA, FIM, UEM den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst 

GmbH, die DMV Wirtschafts Dienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
– die ADAC-Gaue, den Promoter/Serienorganisator 
– den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
– Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen 
– den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 

Straßen samt Zubehör verursacht werden und 
– die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen; 
gegen 
– die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
– den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen 

Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, 
gezeitetes Training, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im Zusammenhang mit Training und Wertungslauf/-läufen, 
entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für 
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 


